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§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung des Trave-Gymnasiums Lübeck e. V.“. 

Er hat seinen Sitz in Lübeck-Kücknitz und ist in das Vereinsregister eingetragen. 

 

§ 2 Zweck 

Der Zweck des Vereins ist es, die Gemeinschaft unter den ehemaligen Schülern / Schüle-

rinnen zu pflegen, einen Zusammenschluss mit Eltern, Schülern / Schülerinnen, Lehrern / 

Lehrerinnen und Förderern der Schule zu schaffen, im Interesse des Trave-Gymnasiums 

Lübeck insbesondere den neusprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Cha-

rakter zu stärken und diese Ziele durch seine Aktivitäten zu fördern. 

Beispiele für diese Aktivitäten sind: 

1. Förderung von Schülern / Schülerinnen oder von Klassen, um komplette Klassenreisen 

zu ermöglichen 

2. Förderung von besonderen Arbeitsgemeinschaften oder Aktivitäten z.B. in Kunst, Bio-

logie, Physik, Latein usw. 

3. Organisieren und Fördern von deutsch- und fremdsprachigen Theateraufführungen 

am TGL 

4. Unterstützen von Aktivitäten wie z.B. Schüler / Schülerinnen zu unterstützen, die 

sich an der Aktion „Jugend forscht“ o.ä. beteiligen 

5. Anschaffung von Gerätschaften für das TGL, die nicht vom Schulträger übernommen 

werden können 

6. Informationsschrift, um das Verständnis zwischen Lehrer / Lehrerinnen, Eltern, Schülern 

/ Schülerinnen und Förderern zu fördern 

7. Unterstützung der Theatergruppe und der Schulband 

8. Im Bereich der Bücherei im TGL: Unterstützung und Ausbau 

9. Organisieren von Ehemaligentreffen des TGL, um den Gemeinschaftsgedanken zu 

fördern 

10. Die Tradition am Trave-Gymnasium und das Ansehen des TGL in der Öffentlichkeit 

zu fördern 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, 

er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können werden: 

   Schüler / Schülerinnen und ehemalige Schüler / Schülerinnen des TGL 

 Deren Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte 

 Lehrer / Lehrerinnen und ehemalige Lehrer / Lehrerinnen des TGL 

 Förderer und Freunde des TGL 

Anträge auf Erwerb der Mitgliedschaft sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Dieser ent-

scheidet ohne Angabe von Gründen über den Antrag. 

Gegen einen die Aufnahme ablehnenden Beschluss ist binnen Monatsfrist die Anrufung der 

Mitgliederversammlung zulässig. 

 

§ 4 Verlust der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt 

   durch Tod 

 durch Austritt aus dem Verein 

 durch Ausschluss 

auf Beschluss des Vorstandes, sofern ein Mitglied mit der Beitragszahlung länger als 2 Jah-

re im Verzug ist, durch Beschluss der der Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstan-

des, wenn ein Mitglied vorsätzlich und beharrlich den Zwecken des Vereines zuwiderhan-

delt. 

 

2. Gegen die Ausschließung auf Beschluss des Vorstandes ist die Anrufung der Mitglieder-

versammlung binnen Monatsfrist zulässig. 

 

3. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Anzeige an den Vorstand mit mindestens dreimonatiger 

Frist zum Ende des Vereinsjahres. 

 

4. Im Falle des Ausscheidens aus dem Verein oder bei Auflösung des Vereins besteht kein 

Anspruch auf eingezahlte Kapitalanteile und mehr als den gemeinen Wert geleisteter Sach-

einlagen. 

 

§ 5 Beitrag 

1. Das Vereinsjahr läuft vom 01.01. bis 31.12. des Kalenderjahres 

2. Den Mindestbeitrag setzt die Mitgliederversammlung fest 

3. Der Beitrag wird bei Beginn des Vereinsjahres fällig und ist auch im Falle des Ausschei-
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dens für das ganze Jahr zu entrichten 

4. Der Jahresmitgliedsbeitrag soll im Bankeinzugsverfahren entrichtet werden 

 

§ 6 Organe 

Organe des Vereins sind: 

 der Vorstand 

 der Beirat 

 die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus höchstens vier Mitgliedern: 

 dem / der Vorsitzenden 

 dem / der stellvertretenden Vorsitzenden 

 dem / der Schriftführer/-in und 

 dem / der Kassenführer/-in. 

 

2. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand wird 

durch zwei Mitglieder vertreten. 

3. Die Vorstandsmitglieder werden für die einzelnen Ämter auf vier Jahre gewähl t 

(Doppelfunktion sind, außer für die / den Vorsitzenden möglich). Sollte ein Mitglied 

vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheiden, so wird sein/-e Nachfolger/-in bis zur Neu-

wahl in der nächsten Mitgliederversammlung durch den Vorstand und den Beirat 

gewählt. 

4. Wiederwahl ist zulässig 

5. Zu den Vorstandssitzungen kann der Beirat hinzugezogen werden. Er hat dann Sitz 

und Stimme 

6. Bis zur Neu- oder Wiederwahl führt der alte Vorstand die Geschäfte weiter.  

7. Der Vorstand kann einzelne Aufgaben Mitgliedern des Vereines zur Vorbereitung und 

Ausführung übertragen. 

 

§ 8 Beirat 

1. Der Beirat besteht mindestens aus zwei, höchstens aber aus sechs Personen. Von 

ihnen soll eine der / die Leiter/-in des Trave-Gymnasiums Lübeck oder des-

sen/deren Stellvertreter/-in und eine der/die Vorsitzende des Elternbeirates oder 



„Verein zur Förderung des Trave-Gymnasiums Lübeck e. V.“ 

Satzung 

4/6 
 

dessen/deren Stellvertreter/-in sein. 

Die weiteren Beiratsmitglieder sollten von den in § 3 genannten Personengruppen ge-

stellt werden. 

2. Die Beiratsmitglieder werden auf vier Jahre gewählt. Sollte ein Beiratsmitglied 

während seiner Amtszeit ausscheiden, so wird seihe Nachfolger/- in bis zur nächs-

ten Mitgliederversammlung vom Vorstand und Beirat gewählt 

3. Wiederwahl ist zulässig. 

4. Nach Ablauf der Amtszeit des/der Beiratsvorsitzenden bestimmt die nächste ordentliche 

Mitgliederversammlung die Zahl und die Zusammensetzung des zukünftigen Beira-

tes. 

5. Beiratsmitglieder scheiden durch ihre Wahl in den Vorstand aus dem Beirat aus. 

6. In den Versammlungen des Beirates haben die Vorstandsmitglieder Sitz und Stimme. 

Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Personen (Vorstands- und 

Beiratsmitglieder zusammen gerechnet) anwesend sind. 

7. Der Beirat beschließt über Anträge an den Vorstand und an die Mitgliederver-

sammlung  

 

§ 9 Ordentliche Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung soll in den ersten drei Monaten eines jeden Ver-

einsjahres stattfinden   

2. Regelmäßige Gegenstände der Beratung und Beschlussfassung der ordentlichen Mit-

gliederversammlung sind: 

a. Entgegennahme des schriftlichen Jahresberichtes des Vorstandes und des Bei-

rates einschließlich des Rechnungs- und Vermögensberichtes des / der Kas-

senführers/- in.  

b. Entlastung des Vorstandes,  

c. Genehmigung des Haushaltsplanes Wahlen von Mitgliedern des Vorstan-

des und des Beirates, ausgenommen die in § 7 Abs. 3 Satz 2 und § 8 Abs. 2 

Satz 2 vorgesehenen Fälle, 

3. Anträge für die ordentliche Mitgliederversammlung sind dem Vorstand zehn Tage 

vor der neu anzuberaumenden ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich ein-

zureichen. 
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§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert oder wenn mindestens fünfzehn Mitglieder schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe die Berufung verlangen. 

 

§ 11 Einladungen 

Die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen erfolgen unter Mitteilung der Tagesord-

nung entweder schriftlich oder durch Bekanntmachung in einer Lübecker Tageszeitung, zu 

den Ausschusssitzungen nur schriftlich. Die schriftlichen Einladungen müssen bei den Aus-

schusssitzungen spätestens am dritten Tage, bei Mitgliederversammlungen am siebenten 

Tage vor dem für die Versammlung bestimmten Tage abgesandt werden. Ebenso muss die 

Anzeige in einer Lübecker Tageszeitung spätestens am siebenten Tage vorher erschei-

nen. 

 

§ 12 Beschlussfassung 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, 

soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des/der Vorsitzenden den Ausschlag. Jede Abstimmung erfolgt durch Zuruf, es sei denn, 

eine anwesende Person verlangt die Abstimmung durch Stimmzettel. Dies gilt auch für 

Wahlen. 

 

§ 13 Niederschriften 

Die Beschlüsse der Vorstandsversammlung, des Beirates und der Mitgliederversammlung 

sind schriftlich niederzulegen und vom/von der Vorsitzenden und dem/der Schriftführer/-in 

zu unterzeichnen. Die Niederschriften werden In der jeweiligen nächsten Sitzung zum Zweck 

der Genehmigung vorgelegt. 

 

§ 14 Vorsitz 

Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende, bei seiner/ihrer Verhin-

derung der/die stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des Vorstandes. Die 

Versammlung wählt bei Verhinderung des/der Schriftführers/-in den die Protokollführer/-in. 

Entsprechendes gilt für den Beirat, unter Berücksichtigung § 8, Ziff.5. 
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§ 15 Vermögen 

1. Der Vorstand und der Beirat entscheiden über die Verwaltung des Vermögens und in-

nerhalb des Haushaltsplanes über die Verwendung der Einnahmen  

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 16 Satzungsänderung 

Eine Satzungsänderung ist in der Einladung anzukündigen. Zu einem Beschluss, der 

eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der in der Mitglieder-

versammlung erschienenen Mitglieder erforderlich. 

(wegen Änderung der §§ 2 und 17 vergl. § 17) 

 

§ 17 Auflösung des Vereins, Änderungen der §§ 2 und 17 

Die Auflösung des Vereins sowie eine Änderung der §§ 2 und 17 der Satzung können nur in 

einer besonderen, zu diesem Zweck berufenen außerordentlichen Mitgliederversamm-

lung, in der mindestens die Hälfte der Mitglieder persönlich anwesend oder durch mit 

schriftlicher Vollmacht versehene Vereinsmitglieder vertreten sein müssen, mit einer Mehr-

heit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

Ist diese Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine zweite innerhalb von zwei Wochen 

zu dem gleichen Zweck zu berufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen oder 

vertretenen Mitglieder beschlussfähig ist; in dieser Versammlung ist eine Mehrheit von 

drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

Im Falle des Auflösens des Vereins fließt das gesamte Vereinsvermögen an die „Hanse-

stadt Lübeck“ Schulverwaltung TGL, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden hat. 

 

Der Verein wurde in das Vereinsregister der Hansestadt Lübeck am 24.04.1991 unter der 

Nr.: 1850 eingetragen. 

Dem Verein wurde die Gemeinnützigkeit mit vorl. Bescheid vom 07.11.1991 des Finanzam-

tes Lübeck unter der Nr.: 723-HL zuerkannt. 


